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An fra g e 

der Abg. Dr. Gugerbauer, Peter, Ma~. Praxmarer, Aumayr 

an den Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten 

betreffend unzumutbare Belästigung von Anrainern 

Die Anrainer der Firma Schlager in Timelkam beschweren sich seit langem über 

die mit der gewerblichen Tätigkeit der Schutt- und Abfall-Abtagerung einher­

gehenden Belästigungen. 

Der inzwischen aufgeschüttete Müllberg überragt bereits so manches WOhnhaus. 

Ermahnungen des Bürgermeisters fruchten nicht, da der Firmeneigentümer offen­

bar über beste Kontakte zu Landesbehörden verfUgt, die das rechtlich nicht 

gedeckte Treiben stillschweigend dulden. 

Die einschlägigen Bestimmungen der Gewerbeordnung sollten nach Auffassung der 

Anfragesteller nicht nur bedrucktes Pap~er sein, sondern auch vollzogen werden. 

Daher richten die unterzeichneten Abgeordneten an den Herrn Bundesminister 

für· wirtschaftliche Angelegenheiten in diesem Zusammenhang die nachstehende 

Anfrage 

1. Ist Ihrem Ressort bekannt, warum die oberösterreichischen Behörden im 

Falle der Firma Schlager die Bestimmungen zum Schutze der Anrainer laut 

Gewerbeordnung nicht vollziehen ? 

2. In welcher Form werden Sie sich für die Interessen der Anrainer dieser 

Schutt- und Abfall-Ablagerungsstätte einsetzen? 
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